
Wettkampfreg lement (WR)  

für Polizei-Mehrkämpfe in der Schweiz 

 

 

1. Grundlagen 

Die Grundlagen zu diesem Wettkampfreglement bilden die nationalen oder in-
ternationalen Bestimmungen und Reglemente 

 - der International Sport Shooting Federation (ISSF) für das Schiessen; 
- des Schweizerischen Schwimmverbandes (SSCHV) für das Schwimmen; 
- des Schweizerischen Leichtathletikverbandes (SLV) für das Kugelstossen,        
  den Weitsprung und den Geländelauf 

2. Geltungsbereich 

2.1 Dieses Reglement regelt die Durchführung von Polizei-Mehrkämpfen auf 
schweizerischem Gebiet. Es gilt auch für Wettkämpfe mit internationaler 
Beteiligung, sofern zwischen den beteiligten Institutionen nicht besondere 
Regelungen getroffen werden. 

2.2 Beim Schiessen sind Grosskaliberwaffen erlaubt. Sie müssen aber bei der 
Anmeldung dem Organisator gemeldet werden.  

2.3 Die Disziplinen werden grundsätzlich nach den oben (unter 1.) aufgeführ-
ten Bestimmungen und Reglementen durchgeführt. In fünf Anhängen sind 
die wichtigsten Bestimmungen aufgeführt, so dass ohne die oben erwähn-
ten Reglemente ein Wettkampf durchgeführt werden kann. Die in den An-
hängen aufgeführten Bestimmungen sind verbindlich. 

2.4 Erwähnt es das Wettkampfreglement nicht anders, gelten die Bestimmun-
gen für Wettkämpferinnen und Wettkämpfer. 
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3. Wettkampfanlagen 

Müssen mehrere Anlagen für eine Disziplin bereitgestellt werden, sind die Wett-
kämpfer und Wettkämpferinnen derselben Kategorie nach Möglichkeit auf der 
gleichen Anlage oder wenigstens auf solchen mit gleichen Voraussetzungen 
starten zu lassen (z.B. beim Weitsprung gleiche Anlaufrichtung). 

4. Mehrkampfarten 

An nationalen, regionalen und kantonalen Anlässen können folgende Mehr-
kämpfe zur Austragung gebracht werden: 

4.1  Männer  

a) Fünfkampf 

Der Fünfkampf umfasst folgende Disziplinen:  

 

 Erster Tag - Pistolenschiessen, 25 Meter, Schnellfeuer 
- Schwimmen, 300 Meter, Freistil 

 
 Zweiter Tag - Kugelstossen, 7,26 kg 
  - Weitsprung 
  - Geländelauf, 3000 Meter 

b) Dreikampf 

Der Dreikampf umfasst folgende Disziplinen: 

 Erster Tag - Pistolenschiessen, 25 Meter, Schnellfeuer 
- Schwimmen, 300 Meter, Freistil 

 
 Zweiter Tag - Geländelauf, 3000 Meter 
 

4.2  Frauen 

a) Fünfkampf 

Der Fünfkampf umfasst folgende Disziplinen: 

Erster Tag - Pistolenschiessen, 25 Meter, Schnellfeuer 

- Schwimmen, 200 Meter, Freistil 
 
 Zweiter Tag - Kugelstossen, 4 kg 
  - Weitsprung 
  - Geländelauf, 2000 Meter  

b) Dreikampf 

Der Dreikampf umfasst folgende Disziplinen: 

 Erster Tag - Pistolenschiessen, 25 Meter, Schnellfeuer 
- Schwimmen, 200 Meter, Freistil 

 
 Zweiter Tag - Geländelauf, 2000 Meter 
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5. Wettkampfablauf 

5.1  Die Polizei-Mehrkämpfe in der Schweiz sind in der aufgeführten Reihen-
folge an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durchzuführen. 

5.2  Kleinere Wettkämpfe wie z.B. die Ostschweizer oder die Zentralschweizer 
Meisterschaften können an einem Tag durchgeführt werden. Wenn mög-
lich, ist die aufgeführte Reihenfolge beizubehalten. 

6. Kennzeichnung der Wettkämpfer und Wettkämpferinnen 

Der Veranstalter hat jedem Wettkämpfer und jeder Wettkämpferin mindestens 
eine Startnummer abzugeben. Die Nummer ist in den Leichtathletik Disziplinen 
auf der Brust und im Pistolenschiessen auf dem Rücken gut sichtbar zu tragen. 

7. Zeitmessung 

Für die Zeitmessung sind sowohl die Handzeitnahme als auch die elektronische 
Zeitmessung zugelassen. 

8. Zeitnahme, Einlaufkontrolle 

8.1  Die Zeit jedes Wettkämpfers und jeder Wettkämpferin ist nach Möglichkeit 
am Ziel mit mindestens zwei Uhren (Hauptuhr und Kontrolluhr) zu stop-
pen. Verbindlich ist die Hauptuhr. Die Kontrolluhr dient der Sicherheit. Bei 
einem Defekt der Hauptuhr sind die Resultate der Kontrolluhr verbindlich.  

8.2  Die Zeiten werden nur mit einer Dezimalstelle festgehalten (Hundertstel 
entfallen). 

8.3  Beim Geländelauf  ist am Ziel ein Einlaufprotokoll zu führen. 

9. Wertung 

9.1  Die Wertung der erreichten Leistungen in den einzelnen Disziplinen erfolgt 
nach der von der SPSK genehmigten Wertungstabelle (Anhang 6 und 7). 

9.2  Bei Punktegleichheit entscheidet zuerst das bessere Resultat im Gelände-
lauf, dann dasjenige im Schwimmen. 

9.3  In der Mannschaftswertung entscheiden die besseren Laufresultate aller 
drei Gewerteten (Durchschnitt), dann dasjenige im Schwimmen. 

9.4.  Die SPSK ist im Besitze eines PC-Auswertungsprogrammes. Dieses kann 
für Wettkämpfe angefordert werden.  
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10. Auszeichnungen 

Gemäss WO und WR der SPSK. 
Starten in einer Stärkeklasse nicht mindestens drei Mannschaften, erfolgt ein 
Zusammenschluss mit der nächst höheren Stärkeklasse, bis mindestens drei 
Mannschaften in der gleichen Stärkeklasse antreten. 

11. Disqualifikation 

10.1  Ein Verstoss gegen das Wettkampfreglement oder die Wettkampfordnung 
inklusive deren Anhänge zieht die Disqualifikation in der betreffenden Dis-
ziplin nach sich. 

10.2  Krasse Verstösse gegen das Wettkampfreglement und die Wettkampford-
nung (Unsportlichkeiten) können mit dem Ausschluss aus dem Wettkampf 
bestraft werden. Der Entscheid liegt beim Schiedsgericht. 

12. Schiedsgericht 

Für die Behandlung von Protesten ist ein Schiedsgericht aus drei sachverstän-
digen Personen zu bilden. Es übt die Aufsicht aus. Die Entscheide des 
Schiedsgerichtes sind endgültig. 

13. Proteste 

Proteste wegen reglementswidrigen Verhaltens oder wegen organisatorischer 
Fehler sind unverzüglich nach dem Ereignis dem Disziplinenchef zuhanden des 
Schiedsgerichtes vorzubringen und innerhalb einer Stunde schriftlich zu be-
gründen. Das Schiedsgericht hat den Protest ohne Verzug zu behandeln. 

14. Änderungen des Wettkampfreglements 

13.1  Änderungen und Ergänzungen des Wettkampfreglements können anläss-
lich der Obmänner- und Mannschaftsführersitzung an Mehrkampfmeister-
schaften beschlossen und als Antrag an die SPSK weitergeleitet werden. 

13.2 Zwecks Änderung und Ergänzung des Wettkampfreglements kann die 
SPSK einen technischen Ausschuss bilden, dem bis zu fünf Mitglieder an-
gehören.  

13.3  Änderungen der nationalen und/oder internationalen Reglemente und 
Bestimmungen können nach Publikation in der Ausschreibung zum Wett-
kampf eingeführt werden. Solche Änderungen müssen an der nächsten 
Obmänner- und Mannschaftsführersitzung nachträglich genehmigt wer-
den.   
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15. Inkraftsetzung 

Dieses Wettkampfreglement ersetzt jenes vom 16.3.2001 und tritt am 
22.10.2003 in Kraft. 
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